
A. Steuerrecht/Wirtschaftsrecht

I. AfA-Bemessungsgrundlage nach Einlage ins Betriebs-
vermögen

Bei abnutzbaren Wirtschaftsgütern, deren Verwendung oder Nutzung 
zur Erzielung von Einkünften sich erfahrungsgemäß auf einen Zeit-
raum von mehr als einem Jahr erstreckt, wird die Abschreibung (AfA) 
nach den Anschaffungs- oder Herstellungskosten des Wirtschaftsguts 
ermittelt. Bei einer Einlage eines Wirtschaftsguts aus dem Privatver-
mögen in ein Betriebsvermögen tritt anstelle der Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten der sog. „Einlagewert“. Dieser entspricht grund-
sätzlich dem Teilwert, d. h. dem objektiven Marktwert zum Zeitpunkt 
der Einlage.
 
Wurden die Wirtschaftsgüter vor der Einlage ins Betriebsvermögen zur 
Erzielung von Überschusseinkünften (z. B. aus Vermietung und Ver-
pachtung) verwendet, muss die künftige AfA-Bemessungsgrundlage 
abweichend vom Einlagewert ermittelt werden. 

Dabei sind laut Jahressteuergesetz (JStG) 2010 und Finanzverwal-
tung folgende Varianten zu unterscheiden:
 
Fallgruppe 1: Ist der Einlagewert des Wirtschaftsguts höher oder 

gleich den ursprünglichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten, 
ist die künftige AfA ab dem Zeitpunkt der Einlage nach dem um die 
bereits in Anspruch genommenen AfA oder Substanzverringerungen 
(planmäßigen AfA), Sonderabschreibungen oder erhöhten Abset-
zungen gemin derten Einlagewert zu bemessen.

 
Beispiel: A hat im Jahr 01 ein Grundstück mit Gebäude gekauft (An-
schaffungskosten des Gebäudes: 700.000 €) und dieses vermietet. 
Im Rahmen der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung macht 
er die Gebäude-AfA gelten. Nach Ende des Mietvertrages im Jahr 25 
legt A das Grundstück mit aufstehendem Gebäude in sein Betriebs-
vermögen ein und nutzt es ausschließlich für betriebliche Zwecke. 
Der Teilwert des Gebäudes beträgt zu diesem Zeitpunkt 1 Million €. 
Bis zur Einlage hat A 350.000 € an AfA in Anspruch genommen. 
Die Bemessungsgrundlage für die AfA des Gebäudes im Betriebs-
vermögen beträgt dann 650.000 €. Sie wird nach dem Einlagewert 
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(1 Million €) abzüglich der bis dahin in Anspruch 
genommenen AfA (350.000 €) ermittelt, denn der 
Einlagewert (1 Million €) ist höher als die ursprüng-
lichen Anschaffungskosten (700.000 €). Die jähr-
liche Abschreibung nach der Einlage beträgt 
19.500 € (3 % von 650.000 €). Vom Restbuchwert 
in Höhe von 350.000 € darf keine Abschreibung 
vorgenommen werden. Bei einer Veräußerung ist 
der Restbuchwert Gewinn mindernd zu berück-
sichtigen.

Fallgruppe 2: Ist der Einlagewert des Wirtschafts-
guts gerin ger als die ursprünglichen Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten, aber höher als die fort-
geführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten, 
d. h. höher als die ursprünglichen Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten abzüglich der bis zur 
Einlage in Anspruch genommen Abschreibungen, 
ist die AfA ab dem Zeitpunkt der Einlage nach den 
fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungsko-
sten zu bemessen.

 
Fallgruppe 3: Ist der Einlagewert des Wirtschafts-

guts geringer als die fortgeführten Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten, bemisst sich die weitere 
AfA nach diesem ungeminderten Einlagewert.

 
Fallgruppe 4: Bei der Einlage eines abnutzbaren 

Wirtschaftsgutes in ein Betriebsvermögen inner-
halb von drei Jahren nach Anschaffung oder Her-
stellung  ermittelt sich der Einlagewert nach den An-
schaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich der 
regulären, den erhöhten Absetzungen (außerplan-
mäßige AfA) sowie etwaigen Sonderabschreibun-
gen, die auf den Zeitraum zwischen der Anschaf-
fung oder Herstellung des Wirtschaftsguts und der 
Einlage entfallen, unabhängig davon, ob das Wirt-
schaftsgut vor der Einlage zur Einkunftserzielung 
genutzt worden ist. Der Einlagewert gilt gleichzeitig 
auch als künftige AfA-Bemes sungsgrundlage.

Hinweise: Obige Ausführungen gelten grundsätzlich 
ab sofort auch in noch offenen Fällen. Die Fallgrup-
pe 3 gilt erst für Einlagen nach dem 31.12.2010. Die 
Finanzverwaltung hat bereits parallel zur Verabschie-
dung des JStG 2010 obige Fälle geregelt.

II. Kein Vorsteuerabzug bei unzutreffender 
Steuernummer in Rechnung

Der Vorsteuerabzug des Leistungsempfängers setzt 
u. a. eine Rechnung des leistenden Unternehmers vo-
raus, die bestimmte Pfl ichtangaben enthalten muss. 
Hierzu gehört laut Umsatzsteuergesetz auch die 

An gabe der Steuernummer oder der Umsatzsteuer-
Identifi  kationsnummer des leistenden Unternehmers.
 
Eine fehlerhafte Rechnung kann grundsätzlich korri-
giert werden. Nach der bisherigen Rechtsauffassung 
wirkt eine Berichtigung aber nicht auf den Zeitpunkt 
der erstmaligen Rechnung zurück, sondern ermög-
licht den Vorsteuerabzug erst nach der Berichtigung; 
hierdurch können sich erhebliche Zinsnachzahlun-
gen ergeben.

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat jüngst je-
doch angedeutet, dass eine richtig gestellte Rech-
nung auch rückwirkend zu berücksichtigen sein 
könnte. 

Streitfall: Ein Unternehmer wollte die Vorsteuer aus 
einer Rechnung geltend machen, in der der leis-
tende Unternehmer statt seiner Steuernummer das 
Wiedervorlage-Aktenzeichen seines Finanzamts an-
gegeben hatte („75/180 Wv“); Aktenzeichen mit dem 
Zusatz „Wv“ verwendet das Finanzamt bei der erst-
maligen steuerlichen Erfassung, bis die endgültige 
Steuernummer feststeht. Das Finanzamt versagte 
den Vorsteuerabzug mangels Angabe der Steuer-
nummer bzw. Umsatzsteuer-Identifi kationsnummer 
des leistenden Unternehmers.
 
Entscheidung: Der Bundesfi nanzhof (BFH) lehnte 
den Vorsteuerabzug ebenfalls ab. Die zutreffende 
Angabe der Steuernummer oder der Umsatzsteuer-
Identifi kations nummer ist zwingende Voraussetzung 
für den Vorsteuerabzug des Unternehmers. Das 
Wiedervorlage-Aktenzei chen des Finanzamts stellt 
aber keine Steuernummer in diesem Sinne dar. 

Offen gelassen hat der BFH die Frage, ob sich aus 
dem EuGH-Urteil eine rückwirkende Rechnungsbe-
richtigung er gibt. Im Streitfall scheiterte eine Rück-
wirkung jedenfalls bereits daran, dass eine Korrektur 
nicht bis zum Schluss des erstinstanzlichen Verfah-
rens erfolgt war.
 
Schließlich schloss der BFH eine Billigkeitsentschei-
dung zugunsten des Unternehmers aus. Zwar kann 
die Vorsteuer im Billigkeitswege berücksichtigt wer-
den, wenn die Rechnung unzutreffend ist. Dies setzt 
aber einen Vertrauenstatbestand des Unternehmers 
voraus. Hieran fehlte es, weil dem Unternehmer hät-
te klar sein müssen, dass die Bezeichnung „75/180 
Wv“ keine gültige Steuernummer oder Umsatzsteu-
er-Identifi kationsnummer darstellt. Zudem wird über 
die Billigkeitsmaßnahme in einem gesonderten Ver-
fahren und nicht im Rahmen der Klage gegen den 
Umsatzsteuerbescheid entschieden.
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Hinweis: Eine abschließende höchstrichterliche Ent-
scheidung über die rückwirkende Berücksichtigung 
einer berichtigten Rechnung steht weiterhin aus. 
Vorsorglich sollte daher eine Rechnung so früh wie 
möglich berichtigt werden und der Vorsteuerabzug 
rückwirkend geltend gemacht werden, um die Zins-
nachforderung des Finanzamts zu mindern.

III. Tages- und Wochenzeitungen sind steuer-
lich nicht absetzbar

Nach der neuen Rechtsprechung des Bundesfi nanz-
hofs (BFH) kann der Steuerpfl ichtige Aufwendungen, 
die sowohl berufl ich als auch privat bedingt sind, 
anteilig als Werbungskosten geltend machen, wenn 
eine Trennung in einen berufl ich und in einen privat 
veranlassten Anteil möglich ist. Hingegen besteht 
weiterhin ein sog. Aufteilungs- und Abzugsverbot, 
wenn eine solche Trennung nicht durchführbar ist 
oder wenn es sich um typische Aufwendungen für die 
Lebensführung handelt, die durch den steuerlichen 
Grundfreibetrag abgegolten sind.

Streitfall: Ein Zeitungsredakteur abonnierte mehrere 
Tageszeitungen und Wochenzeitschriften, u. a. „Die 
Zeit“, „Der SPIEGEL“, die „Frankfurter Allgemeine 
Zeitung“ und die „Frankfurter Rundschau“. Die Kos-
ten in Höhe von insgesamt mehr als 500 € machte 
er als Werbungskosten geltend. Er begründete dies 
damit, dass er die Zeitschriften auf Stellenangebote 
und im Übrigen lediglich auf berufl ich relevante In-
formationen durchschaue. Das Finanzamt lehnte den 
Werbungskostenabzug ab.
 
Entscheidung: Das Finanzgericht Münster (FG) wies 
die Klage ab. Kosten für allgemeinbildende Zeitun-
gen fallen unter das Abzugs- und Aufteilungsverbot 
und sind damit grundsätzlich nicht als Werbungskos-
ten oder Betriebsausgaben abziehbar. Anders ist dies 
hingegen für Fachzeitschriften. Nach Auffassung des 
FG gilt für allgemeinbildende Zeitungen das Gleiche 
wie für Kleidung oder Nahrung: Derartige Kosten 
sind mit dem steuerlichen Grundfreibetrag abgegol-
ten. Sie befriedigen nämlich ein Grundbedürfnis - bei 
Tageszeitung ist dies das Anliegen nach Informatio-
nen über das generelle Tagesgeschehen. Unbeacht-
lich ist, dass der Redakteur mehrere Zeitungen und 
Zeitschriften abonniert hatte. Für die steuerliche Ab-
ziehbarkeit kommt es nicht auf die Anzahl der erwor-
benen Gegenstände an, wenn diese Aufwendungen 
bereits mit dem Grundfreibetrag abgegolten sind. 
Das FG ließ sich auch nicht von dem Argument über-
zeugen, der Redakteur würde sich vor allem für die 
Stellenangebote interessieren.

Hinweis: Legt der Steuerpfl ichtige konkret dar, dass 
er eine Fachzeitschrift oder ein Buch für seinen Beruf 
benötigt (z.  B. als Lehrer für die Unterrichtsvorberei-
tung), können die Kosten nach der aktuellen Recht-
sprechung als Werbungskosten abziehbar sein.

IV. Keine steuerfreie Privatnutzung eines 
Dienst-Pkw bei Sammelbeförderung

Darf ein Arbeitnehmer den ihm vom Arbeitgeber über-
lassenen Dienstwagen auch für Privatfahrten nutzen, 
muss er die Privatnutzung entweder nach der sog. 
1 %-Regelung oder nach der Fahrtenbuchmethode 
versteuern. Bei der 1 %-Regelung wird pro Monat 
der Privatnutzung 1 % des Bruttolistenpreises für ein 
Neufahrzeug versteuert. Führt der Arbeitnehmer ein 
Fahrtenbuch, werden nur die anteiligen Kosten, die 
auf die Privatfahrten entfallen, versteuert. Die un-
entgeltliche oder verbilligte Sammelbeförderung von 
Arbeitnehmern zur Arbeitsstätte ist steuerfrei, soweit 
dies durch den betrieblichen Einsatz des Arbeitneh-
mers notwendig ist. 

Streitfall: Ein Gesellschafter-Geschäftsführer schloss 
mit der GmbH einen Arbeitsvertrag. Danach erhielt 
er u. a. einen Dienstwagen, den er auch für Privat-
fahrten nutzen durfte. Allerdings war er nach seinem 
Arbeitsvertrag verpfl ichtet, „mit diesem Pkw weitere 
Arbeitnehmer der GmbH für den betrieblichen Ein-
satz, soweit es notwendig ist, zu den jeweiligen Ar-
beitsorten mitzunehmen“. Tatsächlich be förderte der 
Gesellschafter-Geschäftsführer auf seinen Fahrten 
zwischen seiner Wohnung in X zum Betriebssitz 
der GmbH im 80 km entfernten Y regelmäßig wei-
tere Kollegen. Die GmbH sah hierin eine steuerfreie 
Sammelbeförderung. Das Finanzamt forderte von 
der GmbH wegen der Privatnutzung des Dienstwa-
gens seitens des Geschäftsführers Lohnsteuer, die 
es nach der 1 %-Methode berechnete.

Entscheidung: Der Bundesfi nanzhof (BFH) vernein-
te eine steuerfreie Privatnutzung und gab dem Fi-
nanzamt mit folgender Begründung recht:

Die Privatnutzung eines Dienstwagens ist auch 
dann ein geldwerter Vorteil beim Arbeitnehmer, 
wenn er verpfl ichtet ist, mit dem Dienstwagen Ar-
beitskollegen zum Betrieb mitzunehmen. Die Pri-
vatnutzung des Dienstwagens erfolgt auch wei-
terhin im Interesse des Arbeitnehmers und nicht 
im ganz überwiegend betrieblichen Interesse des 
Arbeitgebers; nur dann wäre aber ein geldwerter 
Vorteil zu verneinen.
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Die Verpfl ichtung zur Mitnahme von Arbeitskolle-
gen zum Betriebssitz führte nicht zu einer steuer-
freien Sammelbeförderung.

Nach Ansicht der Bundesrichter war es bereits frag-
lich, ob der Arbeitgeber einen Dienstwagen, den ein 
bestimmter Arbeitnehmer auch privat nutzen darf, 
überhaupt für eine Sammelbeförderung der übrigen 
Arbeitnehmer zur Verfügung stellen kann. 
Jedenfalls fehlte im Streitfall eine Vereinbarung zwi-
schen der GmbH und den Arbeitnehmern über den 
täglichen Transport zum Unternehmenssitz. Denn 
die Formulierung im Arbeitsvertrag des Gesellschaf-
ter-Geschäftsführers be gründete keinen Rechtsan-
spruch der Arbeitskollegen auf regelmäßige Beförde-
rung.

Hinweis: Eine steuerfreie Sammelbeförderung setzt 
voraus, dass die Übernahme der Beförderung der Ar-
beitnehmer verbindlich geregelt ist. Dies kann z. B. in 
einem Tarifvertrag oder einer Betriebsvereinbarung 
der Fall sein. 
Offen gelassen hat der BFH die Frage, ob der Inha-
ber ei nes Dienstwagens überhaupt von der Steuer-
freiheit wegen einer Sammelbeförderung profi tieren 
kann. Möglicherweise gilt die Steuerfreiheit nämlich 
nur für die Arbeitnehmer, die einen Anspruch auf die 
verbilligte oder unentgeltliche Sammelbeförderung 
haben.

V. Abziehbarkeit von Unterhaltszahlungen an 
Eltern im Ausland

Unterhaltszahlungen an unterhaltsberechtigte Per-
sonen können bis zu 8.004 € (bis 2009: 7.680 €) im 
Jahr als außergewöhnliche Belastungen steuerlich 
geltend gemacht werden. Aufgrund einer Änderung 
der Rechtsprechung im Jahr 2010 setzt die steuer-
liche Anerkennung von Unterhaltszahlungen an im 
Ausland lebende Verwandte eine konkrete Unter-
haltsbedürftigkeit des Verwandten voraus; seine Un-
terhaltsbedürftigkeit darf also nicht ohne Weiteres 
unterstellt werden. Eine Ausnahme gilt nur für ei nen 
im Ausland wohnenden Ehepartner, bei dem es nicht 
auf die konkrete Unterhaltsbedürftigkeit ankommt.

Streitfall: Ein Ehepaar zahlte 7.350 € an die in der 
Türkei lebenden Eltern der Ehefrau. Zunächst hatten 
die Steuerpfl ichtigen eine Bescheinigung der türki-
schen Behörden vorgelegt, nach der die Eltern in der 
Türkei weder Einkünfte noch Vermögen hatten. In 
der mündlichen Verhandlung vor dem Finanzgericht 
(FG) korrigierten die Steuerpfl ichtigen jedoch diese 
Bescheinigung: Der türkische Vater erhielt eine mo-

natliche Rente von 220 € und war Eigentümer zweier 
benachbarter Häuser mit einer Wohnfl äche von je-
weils 45 m². Das eine Haus bewohnten die Eltern der 
Ehefrau, das andere nutzte deren Bruder und des-
sen Familie unentgeltlich. Das FG berücksichtigte die 
Zahlungen an die Eltern überwiegend als Unterhalts-
aufwendungen.
 
Entscheidung: Der Bundesfi nanzhof (BFH) hob die 
Entscheidung des FG auf und verwies die Sache 
zur weiteren Aufklärung an das FG zurück. Das FG 
hat eine konkrete Unterhaltsbedürftigkeit der Eltern 
in der Türkei bislang nicht festgestellt und muss nun 
Folgendes berücksichtigen:

Das Vermögen des Unterhaltsberechtigten ist mit 
dem gemeinen Wert (Verkehrswert) zu berücksich-
tigen. Dies gilt auch bei einem selbst genutzten 
Eigenheim. Im Gegensatz zum Sozialrecht ist das 
selbst genutzte Eigenheim kein „Schonvermögen“. 

Geringes Vermögen bleibt außer Ansatz; im Inland 
gilt hierfür ein Wert von 15.500 €. Im Ausland ist 
dieser Wert aber je nach Staat zu mindern. Hier 
gilt die Ländergruppeneinteilung der Finanzverwal-
tung, nach der Werte und Beträge in der Türkei nur 
mit ½ anzusetzen sind. Damit ist im Streitfall Ver-
mögen nur bis zur Höhe von 7.750 € unschädlich. 

Zum Vermögen gehört auch das zweite Haus des 
türkischen Vaters, das vom Bruder/Schwager der 
Steuerpfl ichtigen unentgeltlich genutzt wurde. Die 
unentgeltliche Überlassung führt nicht zu einer ge-
nerellen Unverwertbarkeit.

Hinweis: Auf Grund der gesteigerten Mitwirkungs-
pfl icht bei Auslandssachverhalten muss der Steuer-
pfl ichtige zutreffende und vollständige Angaben über 
die Verhältnisse im ausländischen Staat machen. 
Des Weiteren muss er Vorsorge für die Beschaffung 
von Beweismitteln treffen. So muss er z. B. dafür 
sorgen, dass die von ihm benannten ausländischen 
Zeugen in Deutschland auch vernommen werden 
können.

VI. Wiederholte Befristung von Arbeitsverträ-
gen zur Vertretung vor dem EuGH

Die Möglichkeit der Befristung von Arbeitsverhältnis-
sen gibt Arbeitgebern bei der Personalplanung mehr 
Flexibilität. Die kalendermäßige Befristung eines Ar-
beitsvertrages ist ohne Vorliegen eines sachlichen 
Grundes bis zur Dauer von zwei Jahren zulässig. Bis 
zur Gesamtdauer von zwei Jahren ist die dreimalige 
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Verlängerung ei nes kalendermäßig befristeten Ar-
beitsvertrages erlaubt.

Ohne die vorgenannten Einschränkungen bei kalen-
dermäßig befristeten Arbeitsverträgen sind Befristun-
gen mit sachlichem Grund wiederholt möglich. Ein 
sachlicher Grund für die Befristung eines Arbeitsver-
hältnisses liegt auch vor, wenn der Arbeitnehmer zur 
Vertretung eines anderen Arbeitnehmers beschäftigt 
wird. Typische Fälle sind Vertretungen für Arbeitneh-
mer im Mutterschutz und Elternzeit, sowie für lang-
fristig erkrankte Mitarbeiter.

Nach der bisherigen Rechtsprechung des Bundesar-
beitsgerichts (BAG) kann sich ein Arbeitgeber auf die-
sen Sachgrund auch berufen, wenn bei ihm ständig 
Arbeitskräfte ausfallen und der Vertretungsbedarf statt 
durch jeweils befristet eingestellte ebenso durch un-
befristet beschäftigte Arbeitnehmer abgedeckt werden 
könnte. Entscheidend ist allein, ob bei der letzten Be-
fristungsabrede ein Vertretungsfall vorlag.

Streitfall: Eine Arbeitnehmerin hat sich gegen die 
Befristung ihres Arbeitsverhältnisses gewehrt. Sie 
war bei dem beklagten Land aufgrund von insgesamt 
13 befristeten Ar beitsverträgen von Juli 1996 bis 
Dezember 2007 als Justizangestellte im Geschäfts-
stellenbereich des Amtsgerichts Köln beschäftigt. 
Die befristete Beschäftigung diente jeweils der Ver-
tretung von Justizangestellten, die sich in Elternzeit 
oder Sonderurlaub befanden. Es spricht vieles dafür, 
dass bei Abschluss des letzten mit der betroffenen 
Arbeitnehmerin im Dezember 2006 geschlossenen 
und bis Dezember 2007 befristeten Arbeitsvertrags 
beim Amtsgericht Köln ein ständiger Vertretungsbe-
darf an Justizangestellten vorhanden war.

Das BAG hat nun den Europäischen Gerichtshof 
(EuGH) um Vorabentscheidung ersucht, ob er unter 
Berücksichtigung des europäischen Unionsrechts un-
eingeschränkt an seiner Rechtsprechung zur wieder-
holten Befristung von Arbeitsverhältnissen in Fällen 
eines ständigen Vertretungsbedarfs fest halten kann. 
Diese Frage ist weder vom EuGH abschließend ge-
klärt, noch ist ihre Beantwortung offenkundig. 

Hinweis: Jeder Arbeitnehmer kann die Wirksam-
keit einer Befristung gerichtlich überprüfen lassen. 
Dabei müssen je doch Fristen eingehalten werden. 
Der betroffene Arbeitneh mer muss innerhalb von 
drei Wochen nach vereinbartem Ende des befriste-
ten Arbeitsvertrages Klage beim Arbeitsgericht auf 
Feststellung erheben, dass das Arbeitsverhältnis auf 
Grund der Befristung nicht beendet ist.
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Weitere Informationen fi nden Sie unter 

www.artaxis.de

Ihre Anschrift hat sich geändert oder ist nicht korrekt angege-
ben? Sie wollen unsere news zukünftig per E-Mail erhalten? 
Über eine kurze Mitteilung Ihrer Änderungswünsche freuen 
wir uns. Eine Nachricht an news@artaxis.de  genügt.
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